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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Additive Manufacturing and Lightweight Design, M.Eng. 
Hochschule: Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg 

Standort: Coburg, Lichtenfels 
Datum: 06.12.2023 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2023 - 30.09.2031  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien nicht erfüllt sind. 

2. Auflagen 

Das Modulhandbuch ist dahingehend zu aktualisieren, dass mindestens die regelhaft verwendeten 
Portfolioteilprüfungen bei den Modulen aufgeführt werden. (§§ 12 Abs. 4, 5 Ziffer 1 BayStudAkkV) 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist im Wesentlichen nachvollziehbar, vollständig und begründet. Die 
aus der Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge des Gutachtergremiums sind bis auf eine 
Ausnahme gleichfalls plausibel. 

Die Gutachter setzen sich im Rahmen der Bewertung des Prüfungssystems (§ 12 Abs. 4 
BayStudAkkV) ausführlich mit den regelhaft verwendeten Portfolioprüfungen auseinander. 
Grundsätzlich sind die Portfolioprüfungen aus Sicht des Gutachtergremiums hinsichtlich ihrer Eignung 
sehr positiv zu bewerten. Zur Sicherstellung der angestrebten Qualifikationsziele bedarf es jedoch 
eines projektübergreifendes Schema, um zu gewährleisten, dass gewisse Kompetenzen nicht doppelt, 
andere dafür gar nicht geprüft werden. Auch wenn der Studien- und Prüfungsplan jedes Semester eine 
gute Ausgangsbasis darstelle, sprechen die Gutachter die Empfehlung aus, dass die regelhaft 
verwendeten Portfolioteilprüfungen im Modulhandbuch aufgeführt werden. 



119. Sitzung des Akkreditierungsrats 

Der Akkreditierungsrat schließt sich der Einschätzung des Gutachtergremiums an, erachtet aber eine 
Empfehlung als nicht ausreichend. Im Sinne der Transparenz eines kompetenzorientierten 
Prüfansatzes (§ 12 Abs. 4 BayStudAkkV) sowie eines planbaren und verlässlichen Studienbetriebs 
(§ 12 Abs. 5 Ziffer 1 BayStudAkkV), erachtet es der Akkreditierungsrat als zwingend, und erteilt dazu 
eine Auflage, zumindest die regelhaft vorgesehene Portfolioteilprüfungen im Modulhandbuch 
anzuführen. Dies hatte die Hochschule Coburg in dem auch im vorliegenden Akkreditierungsbericht 
referenzierten ähnlich strukturierten Studiengang „Autonomes Fahren“ im Zuge des damaligen 
Akkreditierungsverfahrens umgesetzt. 

Die Hochschule hat auf eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung verzichtet. Damit ist die 
Akkreditierungsentscheidung wirksam geworden. 


